
Stadt Krautheim 

Hohenlohekreis 

 

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Krautheim nach § 16 FwG (Feuerwehr-
Entschädigungssatzung – FwES) 

 
Der Gemeinderat der Stadt Krautheim hat am 16.05.2024 auf Grund von § 4 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 in Verbindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes 
(FwG) in der Fassung vom 02. März 2010 zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juni 2018 
folgende Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr beschlossen: 

 

Art. 1 

§ 1 Entschädigung für Einsätze 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für Einsätze, mit 
Ausnahme der Einsätze nach § 1 Absatz 2, auf Antrag ihre Auslagen und ihren 
Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz 
ersetzt. Dieser beträgt für jede volle Stunde 15,00 Euro. Bei Vorliegen einer Freistellung nach 
§ 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche 
nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für die 
Durchführung der Brandsicherheitswache nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre 
Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen 
Durchschnittssatz in Höhe von 15,00 Euro für jede volle Stunde ersetzt. 

 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit einer Dauer von bis zu 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als Aufwandsentschädigung für Auslagen 
ein Durchschnittssatz von 15,00 Euro für die ersten drei Stunden und von 15,00 Euro für jede 
weitere Stunde gewährt.  

 

§ 3 Zusätzliche Entschädigung 

Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr, die 
durch andere Tätigkeiten als in der Aus- und Fortbildung über das übliche Maß hinaus 
Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 
FwG als Aufwandsentschädigung: 



Kommandant (Stützpunktwehr) 1.800,00 Euro/Jahr 

Stv. Kommandant (Stützpunktwehr) 600,00 Euro/Jahr 

EvD (Einsatzleiter vom Dienst) 200,00 Euro/Jahr 

Gerätewart bis 7,5 t pro Fahrzeug 85,00 Euro/Jahr 

Gerätewart ab 7,5 t pro Fahrzeug 120,00 Euro/Jahr 

Abteilungskommandanten 100,00 Euro/Jahr 

Leiter Kinderfeuerwehr 100,00 Euro/Jahr 

Bekleidungswart 170,00 Euro/Jahr 

Atemschutzgerätewart (PA GW) 170,00 Euro/Jahr 

Wird eine der vorgenannten Tätigkeiten nicht während des ganzen Kalenderjahres ausgeübt, 
so wird für jeden angefangenen Monat der Tätigkeit ein Zwölftel der Pauschalvergütung 
gewährt. 

Art. 2 

Diese Satzung tritt am 01.07.2024 in Kraft.  

Krautheim, den 16.05.2024 

Gez. 

Andreas Insam 

Bürgermeister 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs.4 und 5 GemO ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
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